
Allgemeine GeschäŌsbedingungen (AGB) Rap4Soul CVJM Besigheim FesƟval 

 

1. Veranstalter & Geltungsbereich 

 

Das Rap4Soul CVJM Besigheim FesƟval findet am 19. Juli 2025 auf dem Gelände des CVJM 
Plätzle, 74354 Besigheim staƩ. Veranstalter ist der CVJM Besigheim e. V., eine gemeinnützige 
OrganisaƟon. 

Diese Allgemeinen GeschäŌsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem 
Veranstalter und den Besuchern des FesƟvals. 

Mit dem Erwerb eines Tickets oder dem Betreten des FesƟvalgeländes erkennt der Besucher 
diese AGB verbindlich an. 

 

2. EintriƩ, Ticketverkauf & RückerstaƩung 

 Der Ticketverkauf erfolgt über cvents; deren AGB gelten ergänzend. 

 Es besteht kein gesetzliches Widerrufsrecht nach § 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB, da es sich 
um eine Freizeitveranstaltung handelt. 

 Der ZutriƩ ist nur mit gülƟgem Ticket möglich. Das Ticket ist beim Einlass vorzuzeigen. 

 Der Veranstalter behält sich Taschenkontrollen und Sicherheitsüberprüfungen vor. 

 Bei einem Verstoß gegen die Hausordnung oder Anweisungen des Personals kann der 
ZutriƩ verweigert oder ein Platzverweis ausgesprochen werden – ohne Anspruch auf 
RückerstaƩung. 

 Der Veranstalter behält sich Programmänderungen, Ortsverlegung oder zeitliche 
Verschiebungen vor. Daraus entsteht kein Anspruch auf RückerstaƩung. 

 

3. Hausordnung & Verhaltensregeln 

 

Mit dem Betreten des Geländes erkennen Besucher die folgenden Regeln an: 

 Verbot von Alkohol, Drogen, Cannabis und Rauchen auf dem gesamten Gelände. 

 Glasflaschen, Waffen, Feuerwerkskörper und offene Flammen sind verboten. 

 Aggressives Verhalten, Diskriminierung oder Gewalt werden nicht geduldet. 



 Das Personal ist weisungsbefugt. Anweisungen des Sicherheitspersonals sind jederzeit 
Folge zu leisten. 

 Verstöße können zum Ausschluss vom FesƟval führen – ohne 
RückerstaƩungsanspruch. 

 

4. Sicherheit & HaŌung 

 Die Teilnahme am FesƟval erfolgt auf eigene Gefahr. 

 Der Veranstalter haŌet nur für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verhalten seinerseits verursacht wurden. 

 Bei einfacher Fahrlässigkeit haŌet der Veranstalter nur bei Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten (Kardinalpflichten) – und dann nur in Höhe des vorhersehbaren, 
vertragstypischen Schadens. 

 Die HaŌung bei Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit bleibt hiervon unberührt. 

 Keine HaŌung für Diebstahl, Verlust oder Beschädigung persönlicher Gegenstände. 

 Eltern und ErziehungsberechƟgte haŌen für ihre Kinder. 

 

5. Verpflegung & externe Anbieter 

 Essens- und Getränkestände werden von externen Anbietern betrieben, die 
eigenverantwortlich für die Einhaltung aller gesetzlichen VorschriŌen (z. B. Hygiene) 
verantwortlich sind. 

 Der Veranstalter stellt lediglich die Fläche zur Verfügung und übernimmt keine 
HaŌung für Qualität oder Sicherheit von Speisen und Getränken. 

 

6. WeƩer, höhere Gewalt & Absage 

 Bei Absage aufgrund von UnweƩer, behördlichen Anordnungen oder höherer Gewalt 
besteht kein Anspruch auf RückerstaƩung. 

 Der Veranstalter ist nicht verpflichtet, eine Ersatzveranstaltung anzubieten. 

 Besucher tragen das Risiko einer wiƩerungsbedingten oder sicherheitsbedingten 
Absage. 

 

7. Datenschutz & Medienrechte 

 Es gelten die DatenschutzbesƟmmungen gemäß Art. 13 DSGVO. 



 Während des FesƟvals können durch den Veranstalter oder beauŌragte DriƩe Foto-, 
Ton- und Videoaufnahmen gemacht werden. 

 Diese Aufnahmen können für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Website, Social 
Media, Druckmaterialien) verwendet werden. 

 Mit dem Betreten des Geländes erklärt sich der Besucher grundsätzlich damit 
einverstanden. 

 Besucher haben das Recht, der Nutzung ihrer personenbezogenen Bildnisse 
ausdrücklich zu widersprechen – biƩe vor Ort beim Infopunkt oder vorab an 
[info@cvjm-besigheim.de]. 

 

8. Jugendschutz 

 Es besteht keine generelle Altersbeschränkung. 

 Für Jugendliche unter 18 Jahren gilt das Jugendschutzgesetz (JuSchG). 

 Jugendliche unter 14 Jahren dürfen das FesƟvalgelände nur in Begleitung eines 
ErziehungsberechƟgten oder mit schriŌlicher Erlaubnis („MuƫzeƩel“) betreten. 

 Der Veranstalter kann minderjährigen Gästen ohne Begleitung den ZutriƩ verwehren. 

 

9. Ausschluss vom FesƟvalgelände 

 Bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen gegen die Hausordnung kann der 
Veranstalter Personen vom Gelände verweisen. 

 Ein RückerstaƩungsanspruch besteht in diesen Fällen nicht. 

 Die Entscheidung liegt im Ermessen des Veranstalters oder des Sicherheitspersonals. 

 

10. Gerichtsstand, Rechtswahl & SchlussbesƟmmungen 

 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. 

 Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Besigheim. 

 Sollten einzelne BesƟmmungen dieser AGB unwirksam sein, berührt das nicht die 
Wirksamkeit der übrigen BesƟmmungen. 

 Der Veranstalter behält sich vor, die AGB jederzeit zu ändern. Es gelten die am 
Veranstaltungstag gülƟgen AGB, veröffentlicht unter www.rap4soul.de. 

 


